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Einleitung 
 
Der Zweitwohnungsbau war im Jahr 2005 eines der dominierenden Themen in den 
Medien. Ausgelöst wurde dies vor allem durch die Absichtserklärung des Bundes, 
die so genannte Lex Koller, also die Kontingentierung des Verkaufs von Ferienwoh-
nungen an Ausländer, aufzuheben. 
 
Dieser Bericht soll nun den Gemeinden eine Hilfestellung im Umgang mit der 
Zweitwohnungsproblematik bieten. Er entstand aus den Rückmeldungen zur 
Umfrage welche die Konferenz der GemeindepräsidentInnen der Ferienorte im 
Berggebiet Ende September durchgeführt hat. Ziel dieser Umfrage war es, den 
Gemeinden den Erfahrungsaustausch zum Thema des Zweitwohnungsbaus zu 
erleichtern. 
 

Rücklaufquote und statistische Angaben 
 
Von 70 verschickten Fragebogen haben wir 25 zurück erhalten. Das ergibt eine 
Rücklaufquote von 36 %. 
 
Viele der antwortenden Gemeinden haben einen enormen Zweitwohnungsanteil. 
Hier ausgewählte Beispiele: (Quelle: Rumley, 2005) 
 
 

Gemeinde Anteil Zweit-
wohnungen 

Leukerbad (VS) 72.5 % 
Celerina / Schlarigna (GR) 67.5 % 
Flims (GR) 66.3 % 
Saas Fee (VS) 56.4 % 
Adelboden (BE) 53.4 % 
St. Moritz (GR) 50.6 % 
Zermatt (VS) 45.4 % 
 
Andere Gemeinden, wie zum Beispiel Alt St. Johann, sehen in ihrer Gemeinde kein 
Problem und demzufolge auch wenig Handlungsbedarf bezüglich des Zweit-
wohnungsbaus. 
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Bestehende oder geplante Massnahmen 
 
Im Folgenden wird ausgewertet, welche Massnahmen in den verschiedenen 
Gemeinden bereits angewendet werden oder in Planung sind. Es wird in raumplane-
rische, fiskalische und indirekte Massnahmen unterteilt. 
Von Gemeinden die hervorgehoben sind, finden Sie entsprechende Regelungen im 
Bericht oder im Anhang. 
 

Raumplanerische Massnahmen 
 
Erstwohnanteilplan: Sils i.E., Zermatt, St. Moritz, Saas-Fee, 

Grindelwald 
Abgeltung der Erstwohnanteilspflicht: St. Moritz 
Kontingentierung auf Gemeindestufe: Celerina / Schlarigna, Fiesch, St. Moritz, Sils 

i.E., Wildhaus (nur bei Ausländern), Disentis / 
Mustér, Betten, Saas-Fee 

Kantonale Bestimmungen: Fiesch, Obergesteln, Alt St. Johann (kantonale 
Kontingentierung), Salvan 

Beschränkung des Erwerbs von Zweit-
wohnungen durch Personen im Ausland  

St. Luc, Klosters-Serneus (mittels einer 
Quote) 

Mindestwohnflächen Saint-Luc, Saas-Fee 
Bonus- Malussystem Saanen 
 
Erklärungen zu den raumplanerischen Massnahmen: 

• Erstwohnanteilplan: In einer Gemeinde wird nach Nutzungszonen festgelegt, 
welcher Anteil prozentual der ortsansässigen Bevölkerung reserviert werden 
soll. Diese Regelung ist sinnvoll, wenn in der einheimischen Bevölkerung das 
Bedürfnis nach Wohnraum vorhanden ist. 

• Mindestwohnflächen: Es wird eine minimale Bruttogeschossfläche von Woh-
nungen festgelegt. Unter der Annahme, dass grossflächige Wohnungen eher 
nicht für Ferienzwecke benutzt werden, soll so der Anteil an Zweitwohnungen 
gering gehalten werden. 

• Bonus-Malussysteme: Erzielt wird eine erhöhte Grundstückausnützung bei der 
Erstellung von Erstwohnraum und tiefere Ausnützung bei der Erstellung von 
Zweit-wohnungen. 

• Kontingentierung von Zweitwohnungen: Die Nutzfläche, die jährlich für Zweit-
wohnungen bewilligt werden kann, wird beschränkt. 

 
Von den raumplanerischen Massnahmen wurden der Erstwohnanteilplan und die 
Kontingentierung auf Gemeindestufe am häufigsten genannt: 
Fünf Gemeinden verfügen über einen Erstwohnanteilplan. Gesetzliche Bestim-
mungen stehen uns von St. Moritz, Zermatt, Saas-Fee und Sils i.E. zur Verfügung, 
wobei der Erstwohnanteilplan bei den vier genannten nicht alleinige Massnahme ist: 
In St. Moritz, Saas-Fee und Sils i.E. gibt es zusätzlich eine Kontingentierung auf 
Gemeindeebene, in St. Moritz auch eine finanzielle Abgeltung der Erstwohnanteils-
pflicht.  
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Die ausführlichen Gesetzestexte von Zermatt, St. Moritz und Saas-Fee befinden sich 
im Anhang, das Reglement von Sils i.E. im Folgenden. 
 
Abbildung 1: Gemeinde Sils i.E.: Auszug aus Baugesetz vom 21.03.2000 
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Sieben Gemeinden arbeiten mit einer Kontingentierung auf Gemeindestufe. Im 
Folgenden werden die Regelungen von Celerina / Schlarigna und Fiesch aufgeführt. 
Die Regelungen von Zermatt und St. Moritz befinden sich im Anhang. 
 
Abbildung 2: Gemeinde Celerina / Schlarigna: Teilrevision des Baugesetzes vom 29.03.2004 
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Abbildung 3: Gemeinde Fiesch: Reglement über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland vom 19.05.1992 
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St. Luc beschränkt den Erwerb von Zweitwohnungen durch Personen im Ausland. 
Die Regelung dazu befindet sich im Anhang. 
Auch Klosters-Serneus beschränkt den Bau von Zweitwohnungen durch Personen 
im Ausland: mittels einer Quote: 
 
Abbildung 4: Gemeinde Klosters: Gesetz über den Erwerb von Ferienwohnungen durch 
Personen im Ausland vom 02.06.2002 
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Einige Gemeinden nannten auch die kantonalen Bestimmungen als für sie wichtige 
Massnahmen im Zusammenhang mit dem Zweitwohnungsbau.  
 
Ein Bonus-Malussystem oder Mindestwohnflächen werden nur von wenigen 
Gemeinden genutzt. 
 
 
 

Fiskalische Massnahmen 
 
Gebühren für die Benützung der 
Infrastruktur: 

In einigen Gemeinden werden Pauschalkurtaxen 
erhoben. Von den Gemeinden, welche die Umfrage 
beantwortet haben, verfügt jedoch keine über 
spezifischen Gebühren für die Benützung der 
Infrastruktur durch Zweitwohnunsbesitzer. 

Zweitwohnungssteuer / Liegen-
schaftssteuer: 

Klosters-Serneus, Amden (SG), St. Moritz, Wildhaus, 
Disentis / Mustér, Grindelwald, Lenk, Betten, Salvan, 
Fiesch, Leukerbad, Arosa, Tschiertschen, Alt St. 
Johann (Bei allen genannten Gemeinden wird jedoch 
kein Unterschied zwischen Erst- und Zweitwoh-
nungen gemacht!) 

Kostenanlastungssteuer Salvan 
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Erklärungen zu den fiskalischen Massnahmen: 
• Kostenanlastungssteuer: Es werden jene Kosten erfasst, welche nicht schon 

durch Steuern und Abgaben abgedeckt sind. Hierbei handelt es sich um eine 
eher aufwändige Massnahme. (Bühlmann, 2005) 

• Die Lenkungswirkung der fiskalischen Massnahmen ist im Allgemeinen eher 
klein. (Bühlmann, 2005) 

 
Dreizehn der antwortenden Gemeinden erheben Gebühren für die Benützung der 
Infrastruktur. Meist unterscheiden die Regelungen jedoch nicht zwischen Erst- und 
Zweitwohnungen.  
 
Die Liegenschaftssteuer wurde von 14 Gemeinden genannt. Eine gezielte Zweit-
wohnungssteuer kam aber in keiner dieser Gemeinden vor.  
 
Die Kostenanlastungssteuer kommt nur in Salvan zur Anwendung. 
 
 

Indirekte Massnahmen 
 
Förderung der Vermietung 
von Ferienwohnungen: 

Amden (SG), Grindelwald, Betten, Fiesch, Sils i.E., Saas-
Fee, Alt St. Johann, Wildhaus (durch Kurverein), Disentis / 
Mustér (im Gespräch), Obergesteln (in Bearbeitung), 

Anreize für die Vermietung Grindelwald (Ferienwohnungsvermieter-Verein), Wildhaus 
(Immobilienvermittlungsstelle) 

Vermietungszwang: ---  
Zone für Ortsansässige: Saanen, Celerina / Schlarigna, Arosa, Saint-Luc 
Hotelzone: Saanen, Sils i.E. (in Bearbeitung), Adelboden, Disentis / 

Mustér, Lenk 
Erstwohnungsbonus Saanen 
 
Erklärungen zu den indirekten Massnahmen: 
• Anreize für die Vermietung: Mit finanziellen Anreizen oder zum Beispiel der 

Bereitstellung einer Infrastruktur für die Vermarktung können Anreize für die 
Vermietung der Zweitwohnungen geschaffen werden. 

 
In den Gemeinden kommen verschiedenste indirekte Massnahmen zum Tragen.  
Die Förderung der Vermietung der Zweitwohnungen spielt bei vielen Gemeinden 
eine wichtige Rolle und wird ganz unterschiedlich angegangen: Alt St. Johann will 
die Vermietung professionalisieren, Putzservice und Schlüsselübergabe sollen 
organisiert werden. Wildhaus betreibt eine Immobilienvermittlungsstelle und in 
Grindelwald gibt es einen Ferienwohnungs-Vermieter-Verein. Reglementierungen 
solcher Massnahmen bestehen aber unseres Wissens nicht. 
 
Eine Zone für Ortsansässige besteht in vier Gemeinden. Insgesamt fünf Gemein-
den haben eine Hotelzone. Im Folgenden die Regelung der Gemeinde Celerina / 
Schlarigna (Zone für Ortsansässige) sowie Saanen (Zone für Ortsansässige, 
Erstwohnungsbonus ergänzend zu den Vorschriften gewisser Wohnzonen und 
Hotelzone).  
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Abbildung 5: Gemeinde Celerina / Schlarigna: Auszug aus Baugesetz vom 30.01.2003 

 
 
Abbildung 6: Gemeinde Saanen: Auszug aus Baureglement vom 21.12.2004 
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Meinungen zur Lex Koller 
 
73% der Gemeinden befürworteten die Abschaffung der Lex Koller. 
 
Der Bundesrat hat am 2. November Vorschläge des Justiz- und Polizeidepartemen-
tes (EJPD) zur Aufhebung dieses Bundesgesetzes bis Ende Februar in die 
Vernehmlassung geschickt. Zusätzlich sind flankierend Änderungen im Raum-
planungsgesetz vorgesehen. 
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